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„so folgt doch sicher daraus, daß man dies Allgemein

nütz liehe bey andern nicht eher bcstreitcN

„dürfe, als bis man sicher ist, sie deßwegen hinlänglich

entschädigen zu können.

Wenn ich anders den Mann recht verstehe, so

scheint er mir zu behaupten daß alle Neuerungen
im MeynungSsystem sehr gewagt und gefährlich seyen,

so lange man noch nicht im Stande ist etwas besseres

gn die Stelle des alten zu setzen. Ich glaube alle von

NcuernngSgcist bescßene Schriftsteller sollte» sich diesen

Saz erst zur Regel machen, ehe sie ihre glühenden

HirnZrakcten in die Welt hinaus werfen, wo sie

ein Weilchen schimmern, Aussehen machen, und
verschwinden.

Mittel gegen die Viehseuche.

Als ein allgemeines und leicht anwendbares Mittel
gegen die Viehseuche dürfte wohl eine starke, saturirte
Malzbrühe in einem zugedeckten Gelaß bereitet,
empfohlen, und auf die Art angewendet werden, daß

das bereits erkrankte Vieh blos die abgeseichte Brühe,
das noch gesimde hingegen auch den Schrot, oder die

sogenannten Trcbcr mit bekäme.

Diese Brühe, oder süße Würze, müßte jedoch auf
die Art bereitet werden, daß sie nicht gekocht,
sonder» nur als ein Aufguß gemacht werde. Da diese

Brühe leicht in die Säfte des Viehes aufgenommen

wird, und solche sowohl wider Entzündung als Fäulnis

schützet, welches sie vorzüglich wegen der in ihr



ist jetzt so riech« und genießbar als ein gespiktc?

Schafsbratcn bey den chnialigc» Zunflcssen, seligen

Angedenkens!

Gesetze und Beschlüsse.

Arau den ?tcn Heumonat. Folgendes sind die

Fâcher und Attribution«! der 6 Ministerien.

Justiz - und Polizcy - Ministerium.

Druck und Versendung der Gesetze und Beschlüsse.

Aufsicht über die Civil « und Criminal « Iustizpflege.

Anzeige der Fälle wo die Auslegung des Gesetzes

durch das gesetzgebende Corps nothwendig wird.
Allgemeine SicherheitS«Polizcy. Verhaft- und

Zuchthäuser, Gefängnisse. Aufsicht über die Tutel-Admi-
lustration. Allgemeine Aufsicht über die Notarien,
und über die Aufbewahrung ihrer Protokolle.

Aufbewahrung der Nationalarchive mit Ausnahme derer,

die sich unter der Aufsicht des Ministers der auswärtigen

Angelegenheiten befinden, und der Protokolle

beyder gesetzgebenden Räthe, wovon jeder besonders

Verwahrer seiner eigenen Protokolle bleiben wird.

Ministerium der öffentlichen Erziehung.

Oeffcntlichcc Unterricht, sowohl Verbaluntcrricht,
als Unterricht durch Schriften. Normal- und Tri'
vialschulen. National-Institute, für schone Künste
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